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UMWELTPOLITIK

Antonie Bauer, Edwin von Böventer

Möglichkeiten einer Umwelthaftung mit 
Einführung einer Versicherungspflicht

In dem von der Bundesregierung geplanten neuen Umwelthaftungsrecht ist eine 
verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung vorgesehen. Damit wird neben den bisher 

dominierenden Ge- und Verboten sowie -  in einem geringeren Umfang -  den Umweltsteuern 
und -lizenzen ein weiteres Instrument in die Umweltpolitik eingeführt. Welches sind 

seine Vorteile, wo liegen die Probleme?

Um welt -  der Zustand der Luft, des W assers und des 
Bodens -  ist ein knappes Gut. Dessen sind sich 

die Menschen in den letzten Jahren zunehm end bewußt 
geworden; die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund
lagen hat an Bedeutung stark gewonnen. W ill man aber 
die Umwelt in einer dynam ischen G esellschaft schüt
zen, so bedarf es dazu geeigneter, flexib ler Instru
mente.

In der Praxis werden bislang zum eist Ge- und Verbote 
eingesetzt, so zum  Beispiel Em issions- oder Im m is
sionshöchstwerte. Noch selten w ird die M öglichkeit ge
nutzt, Em issionen -  etwa durch die W asserabgabe -  zu 
besteuern oder nur bei Erwerb entsprechender L izen
zen zu genehm igen. In letzter Zeit wird ein weiteres In
strument zunehm end diskutiert, das Instrum ent des 
Haftungsrechts. Dabei gibt es zwei M öglichkeiten, die 
Verschuldenshaftung und die G efährdungshaftung.

□  Verschuldenshaftung. Sie gründet sich im bundes
deutschen Recht vor allem  auf § 823 BGB, der bei wider- 
rechtlicher Verletzung  von G esundheit, E igentum oder 
anderen Rechten anderer zum Schadensersatz ver
pflichtet. Behördliche G enehm igung einer Anlage und 
Einhaltung von Sorgfaltspflichten entbinden daher ihren 
Betreiber von der Schadensersatzpflicht, auch wenn 
seine -  genehm igten -  Em issionen beträchtliche Schä
den anrichten.

Prof. D r Edwin von Böventer, 58, is t O rdinarius an  
der Voll<swirtschaftlichen Fakultät, Antonie Bauer, 
Dipl.-Volkswirtin, is t M itarbeiterin am  Sem inar fü r 
empirische W irtschaftsforschung de r Universität 
München.

□  Gefährdungshaftung. Bei G efährdungshaftung muß 
der Betreiber einer gefährlichen Anlage für die von ihr 
verursachten Schäden auch dann aufkom m en, wenn er 
sie vorschriftsgem äß und m it aller nur erdenklichen 
Sorgfalt betrieben hat. G efährdungshaftung gilt in der 
Bundesrepublik beispielsweise für G ewässerver
schm utzung'.

Das von der Bundesregierung geplante neue Um welt
haftungsrecht s ieht eine verschuldensunabhängige G e
fährdungshaftung nun auch für Luft und Boden vor^. Sie 
soll sowohl für S törfälle als auch für beim Norm albetrieb 
einer Anlage entstandene Schäden gelten.

Aus ökonom ischer S icht ist eine Haftungsregelung 
vor allem deshalb sinnvoll, weil der Betrieb um w eltge
fährdender Anlagen Risiken m it sich bringt. Lebten w ir in 
einer völlig sicheren Welt m it vollkom m ener Information 
und ohne Transaktionskosten, so wäre das Um weltpro
blem ökonom isch leicht in den Griff zu bekommen.

Aus der Anwendung m arktw irtschaftlicher Prinzipien 
folgt, daß für die Beanspruchung der Natur als A bfa llbe
hälter Nutzungsrechte geschaffen werden müssen. 
Gäbe es diese eindeutigen Nutzungsrechte, so hätten 
Schädiger und Geschädigte Anreiz zu Verhandlungen, 
die zu einer optim alen Nutzung führen können®.

Eine optim ale Nutzung bedeutet, daß die G esam tko
sten, die der G esellschaft entstehen, m inim iert werden.

' Zu de n  gen auen  R ege lu ngen  vgl. R. L u m m e r t ,  V. T h i e m :  
R ech te  des  B ü rge rs  zu r V e rhü tung und zum  Ersatz  von U m w eltschäden , 
Berlin  1980, S. 164 tf.

 ̂ Vgl. N o rbe rt S t u r m :  E n ge lh ard  ve rte id ig t das  neue U m w eltrech t, 
in : S ü ddeu tsche  Z e itu ng  Nr. 132 vom  12. 6 .1 9 8 9 . 8 .29 .
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Zu diesen Kosten zählen sowohl die Schäden, die die 
Um weltverschm utzung anrichtet, als auch die Kosten, 
die bei der Vermeidung von Um weltschäden entstehen. 
Unter der Annahm e, daß die Grenzkosten der Verm ei
dung mit dem  Umfang der Verm eidung und die G renz
schäden der Verschm utzung m it dem Umfang der Ver
schm utzung ansteigen, lautet eine notwendige Bed in
gung: Der Grenzschaden, den die letzte Verschm ut
zungseinheit anrichtet, entspricht genau den G renzko
sten, die ihre Vermeidung verursachen würden. Die 
G renzverm eidungskosten müßten dabei für alle Em it
tenten gleich sein; der Preis einer E inheit Verschm ut
zung entspräche im Optim um  genau dem von ihr verur
sachten Schaden (siehe Abbildung 1).

Fall a: G eht man davon aus, daß das Nutzungsrecht 
für die Umwelt bei den Produzenten liegt, so läßt sich die 
G renzschadenskurve (S) auch als Nachfragekurve der 
G esellschaft nach sauberer Um welt interpretieren: Die 
gesam te Zahlungsbereitschaft der durch die Um weltver
schm utzung G eschädigten für eine weitere E inheit sau
berer Um welt ist so hoch w ie der Schaden, der durch 
den Erwerb dieser Einheit verh indert wird. Die Kurve der 
m arginalen Verm eidungskosten (V) gibt dem entspre
chend das Angebot an sauberer Umwelt w ieder: Ein Un
ternehm en ist dann bereit, auf eine weitere E inheit Ver
schm utzung zu verzichten, wenn es die dadurch entste
henden Verm eidungskosten, z. B. für den Einbau eines 
Filters, ersetzt bekommt.

Fall b: Liegt das E igentum srecht dagegen bei den G e
schädigten, so gibt die Kurve der m arginalen Verm ei
dungskosten die Nachfrage der Unternehm en nach Um 
welt als Inputfaktor wieder, die G renzschadenskurve 
das Angebot der Haushalte an Umwelt. Die Haushalte 
sind bereit, die entsprechenden Um weltschäden zu to 
lerieren, wenn die Unternehm en die angegebenen 
Kom pensationen zahlen.

Aufgabe der W irtschaftspolitik  ist es hier, eindeutige 
Nutzungsrechte zu schaffen und gleichzeitig die Free
rider-Problem atik zu verm eiden. Für die Haushalte ist 
Um welt näm lich ein öffentliches Gut; für den einzelnen 
besteht daher kein Anlaß, für saubere Umwelt zu zah 
len, w enn der größte Teil des dadurch entstehenden Nut
zens anderen zugute kommt.

Eine Laissez-fa ire-Regelung, bei der die Unterneh
men ungehindert em ittieren können, führt aber zu einer 
Übernutzung der Umwelt, da die Unternehm er die

’  Vgl. dazu  don  g ru nd legend en  A rtike l von R. C o ase : T he  P rob lem  of 
S o c ia l C ost, in: R. D o r f m a n .  N,  S. D o r f m a n ;  E co nom ics  of 
tho  E nv ironm ent. N ew  York. London 1977. S. 142 - 171; zu M o d ifika tio 
nen des C o ase-T heorem s vgl. E. v. B ö v e n t e r : C oase-Thoorem  
u nd  E igen tum sre ch te . M ü n ch n e r W irtsch a ttsw isse n sch a ftlich e  B e iträg e  
Nr. 87-16. D e zem b er 1987.
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durch ihre Em issionen entstehenden Kosten (=  Schä
den) nicht ins Kalkül ziehen.

Ähnliches gilt im G runde auch für eine Verordnungsre
gelung, also be isp ielsweise Normen, Ge- oder Verbote. 
Schreibt man etwa einem  Unternehm en eine Em is
sionshöchstm enge vor, so heißt das nichts anderes, als 
daß das Unternehm en bis zu d ieser Höchstgrenze tun 
und lassen kann, was es will; es kann im erlaubten Um 
fang die Um welt ohne zusätzliche Kosten nutzen und 
hat deshalb keinen Anreiz zu „um w eltsparendem “ Ver
halten. O berhalb d ieser Höchstgrenze hat die Umwelt 
dann plötzlich einen -  theoretisch unendlich hohen -  
Preis; D ieser kann bei strenger Kontrolle und Ahndung 
prohibitiv sein, sein E rwartungswert kann aber auch 
recht niedrig liegen, wenn die W ahrscheinlichkeit, 
daß eine verbotene Emission entdeckt wird, und die zu 
erw artende Strafe (z. B. Bußgeld) gering genug 
sind.

Besteuerung versus Verschmutzungslizenzen

Bei vollkom m ener Inform ation und S icherheit ließe 
sich die optim ale Um weltnutzung leicht erm itteln und 
auf zweierlei Art und W eise erreichen, näm lich durch Pi- 
gou-S teuern oder durch Lizenzen:

□  Eine um w eltschädigende Aktivität wird m it einer Pi- 
gou-S teuer belegt, die genau die D ifferenz zw ischen so
zialen und privaten G renzkosten beträgt und dadurch 
den externen Effekt ins Kalkül des Unternehm ers mit 
einbezieht oder

□  es werden Lizenzen für Um w eltverschm utzung aus
gegeben, die insgesam t genau das optim ale Niveau an 
Verschm utzung erlauben.

In der Praxis läßt sich das O ptim um  wegen m angeln
der Inform ationen über G renzschadens- und Vermei
dungskostenverläufe nicht genau erm itteln. Statt des
sen m üssen im politischen Prozeß aufgrund subjektiver 
Bewertungen und Annahm en über Schadens- und Ver
m eidungskostenverläufe „op tim a le “ Um weltzustände 
festge legt werden, die m it H ilfe der zur Verfügung s te 
henden M ittel erreicht werden sollen.

Die Vergabe von Verschm utzungslizenzen und die 
Besteuerung von Em issionen sind dabei äquivalent: Bei 
der P igou-Steuer kann man, wenn nötig über einen 
Trial-and-error-Prozeß, genau den Preis der Um weltver
schm utzung festlegen, der über das unternehm erische 
Kalkül zur erwünschten M enge führt. Legt man um ge
kehrt die Anzahl der Lizenzen und dam it die zulässige 
V erschm utzungsm enge fest, so wird sich durch Handel 
zw ischen den Unternehm en ein e inheitlicher Preis e in
stellen, der den G renzverm eidungskosten und bei glel-
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Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Cher Verschm utzungsm enge auch der S teuer ent
spricht.

In einer sicheren Welt würde es durchaus genügen, e i
nes dieser beiden Instrum ente einzusetzen, um die ge
wünschte Um weltqualität zu erzielen. In der Praxis 
herrscht jedoch Unsicherheit, vor allem  über die en tste
henden Schäden.

Entstehungs- und Wirkungsrisiko

Die R isiken lassen sich grob in zwei Arten unterteilen, 
das Entstehungsrisiko und das W irkungsrisiko. Mit R i
siko ist hier der weitere R isikobegriff gem eint, denn nur 
in den seltensten Fällen werden bei Um weltrisiken 
W ahrscheinlichkeitsverteilungen bekannt sein:

□  Entstehungsrisiko: M anche Em issionen fallen konti
nuierlich -  m it S icherheit -  als Kuppelprodukte der Pro
duktion an; andere treten nur unregelmäßig, gew isser
maßen als Störfälle, auf. D ieses Entstehungsrisiko gilt 
beispielsweise fü r die Tankerunglücke, die die O zeane 
mit Öl belasten, oder S törfä lle in Chem ieunternehm en, 
die unvorhergesehen hohe Schadstoffm engen in Luft 
oder W asser abgeben.

□  W irkungsrisiko: Auch bei in ihrer Höhe bekannten 
und berechenbaren Em issionen ist ihre W irkung auf die 
Umwelt Unsicherheiten unterworfen. Das hat versch ie
dene Ursachen: W irkungsketten können noch nicht be
kannt oder ungenügend erforscht sein. So existierte das 
W aldsterben bereits, als es noch niem andem  ein Begriff 
war, Um weltkrankheiten werden zum eist auch erst dann 
diagnostiziert, wenn sie gehäuft auftreten.

Nicht nur die D iagnose eines Schadens, auch sein 
E intritt kann verzögert sein. Dies ist vor allem  dann pro
blematisch, wenn sich Schadstoffe akkum ulieren. Wenn 
zw ischen Emission und Schadenseintritt m öglicher
weise Jahrzehnte liegen, dann sind die je tzt bereits ver
ursachten Schäden auf lange Zeit kaum abzuschätzen. 
So kann es zwanzig Jahre dauern, bis je tzt em ittiertes 
Freon die O zonschicht erreicht und dort m it dem Ozon 
in teragiert“ . Ein besonders großes Problem kann dann 
die Irreversibilität von Entw icklungen sein: Eine Tier
oder P flanzenart kann ausgerottet sein, das Ozonloch 
nicht m ehr schließbar.

Auch wenn man die W irkungen einzelner Schadstoff
konzentrationen auf die Natur kennt, so ist es doch für 
den einzelnen Em ittenten ungewiß, was gerade sein 
Schadstoff anrichten wird. Dabei spielt es eine große

K -  K u rve  de r m arg ina len  K o m pe nsa tionszah lung en  

e ‘ = op tim a le  A lloka tion  

e ta tsäch liche  A lloka tion

■' Vgl. H. S i e b e r t :  H a ftung  ex pos t ve rsus  A n re ize  ex an te : E in ige 
G edanken  zu r U m w e ltpo litik  be i U n s iche rhe it, in : F. N i c k l i s c h :  
P räven tion  im  U m w eltrech t, H e ide lberg  1988. S. 116.
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Rolle, wohin sich der Schadstoff ausbreitet, ob seine 
W irkung durch die Em issionen anderer Produzenten 
noch verstärkt wird, und mit welchen anderen Schad
stoffen er sich verbindet oder zusam m enwirkt (Syner
gismen).

Diese Unsicherheit läßt sich graphisch darste llen, in
dem man z. B. vereinfachend alternative Schadensver
läufe einzeichnet (siehe Abbildung 2). Geht je tzt be i
spielsweise eine politische Instanz vom verm uteten 
Schadensverlauf S, aus, so wird sie bei e iner Zertifikats
oder Steuerlösung eine Verschm utzungsm enge von e, 
anstreben. Liegt der tatsächliche Schaden höher, etwa 
entsprechend dem G renzschadensverlauf S2 , dann trifft 
d ieses Unternehm en keine Verantwortung: An den Ver
m eidungskosten, die es tragen muß, hat sich nichts ge
ändert. Den zusätzlichen Schaden trägt jem and ande
rer, die G esellschaft etwa bei Schäden an öffentlichen 
Gütern, v ie lle icht aber auch ein e inzelner Waldbesitzer.

Wirkung von Haftungslösungen

Liefert eine Haftungslösung unter Annahm e vo llstän
diger Haftung (was G efährdungshaftung voraussetzt) 
andere Ergebnisse? Zunächst hat sie andere Verte i
lungswirkungen: Bei einer Steuerlösung trägt be isp ie ls
weise, wenn nicht noch Kom pensation erfolgt, der G e
schädigte Schaden und Risiko; die S teuern gehen an 
den Staat, der Em ittent überwälzt das Risiko auf an
dere. Bei einer Haftungslösung wird der G eschädigte 
voll kom pensiert, der Emittent trägt das Risiko.

Die zentrale Frage in bezug auf die A llokationsw irkun
gen ist: Zu welchem  Ausmaß von R isikoprävention ex 
ante führt eine Ex-post-Haftungsregelung?

Erwartete Haftungszahlungen wirken sich bei einem 
risikoneutralen Unternehm er genauso aus w ie S teuer
zahlungen: so lange es ihn billiger kommt, Em issionen 
zu reduzieren, als die durch die Emissionen entstehen
den Schäden zu begleichen, wird er reduzieren; seine 
optim ale Emission liegt dort, wo die erw artete m arginale 
Kom pensationszahlung den Grenzkosten der Verm ei
dung entspricht. Geht man von sym m etrischer Inform a
tion aus, d. h. Unternehm er und Staat haben g leiche An
nahm en über die Schadensverläufe, dann stellt sich das 
gleiche Ergebnis w ie bei einer S teuer ein. Verfügt aber 
der Unternehm er über bessere Infom ationen als der 
Staat, so weicht seine erwartete Haftungszahlung vom 
verm eintlich optim alen S teuersatz ab. In Abbildung 2 
hieße dies, daß der Staat von einem G renzschadensver
lauf entsprechend S, ausgeht, der Unternehm er aber 
vom w irklichen Verlauf S j. Eine Steuerlösung würde 
dem entsprechend zu dem zu hohen Verschm utzungsni
veau e, führen, eine Haftungslösung dagegen zum op ti

malen W ert e j, also zu einer besseren A llokation; das 
G egenteil gilt bei einem  Inform ationsvorsprung des 
Staates.

Bei g le icher Inform ation sind unter allokativen Ge
sichtspunkten Steuer (bzw. Lizenzen) und Haftung äqui
valent, d.h. bei kontinuierlichen Em issionen ist eine Haf
tungsregelung nicht notwendig. Das gilt jedoch nicht für 
Störfälle, die, da sie unvorhergesehen auftreten, eben 
auch keiner Besteuerung unterliegen.

Haftung bei Störfällen

Bei Anlagen mit zusätzlichem  S törfa llris iko tritt neben 
die grundsätzlichen W irkungsrisiken die Ungewißheit, 
ob und wann ein Störfall eintritt, und w elche Emissionen 
dabei freigesetzt werden. Daß solche unvorhersehba
ren Ereignisse kaum von vorneherein zu besteuern oder 
zu lizenzieren sind, ist klar.

Für den G esetzgeber bestehen grundsätzlich zwei 
M öglichkeiten: Er kann für Anlagen mit Störfallris iko ge
naue S icherheitsstandards vorschreiben (Regulie
rungslösung) oder den Unternehm ern in bezug auf die 
S icherheit freie Hand geben, sie aber voll für eventuelle 
S törfä lle haften lassen.

Anders als bei kontinuierlichen Em issionen geht es 
hier nicht darum, daß Unternehm er sichere Emissionen 
verm eiden. Es geht v ie lm ehr darum, daß sie Vorkehrun
gen gegen Störfälle treffen. Dabei kann man davon aus
gehen, daß mit zunehm endem  Aufwand die Wahr
schein lichkeit von S törfällen (und m öglicherw eise auch 
der dabei verursachte Schaden) abnim m t. Es ist p lausi
bel, daß die Grenzkosten der S törfallverhütung mit ste i
gendem  Sicherheitsstandard zunehm en, denn zuerst 
werden die kostengünstigen Maßnahmen ergriffen. Das 
Optim um  ergibt sich w ieder dort, wo für die E rwartungs
werte gilt: Die Grenzkosten der S törfallverm eidung ent
sprechen dem  bei einem Störfall verursachten Grenz
schaden.

G egen einen Regulierungsansatz spricht, was grund
sätzlich gegen Verordnungslösungen spricht: Geht man 
realistischerweise nicht von allw issenden politischen In
stanzen aus, die die genauen G renzkosten- und G renz
schadensverläufe für jede Firm a kennen, so bleibt nur 
die Möglichkeit von einheitlichen, für alle Unternehm en 
mit ähnlichen Produktionsprozessen verb indlichen S i
cherheitsstandards. Für ein einzelnes Unternehm en 
werden diese Standards aber höchstens zufällig sei
nem Optim um  entsprechen, bei dem  die oben angege
benen M arg ina lbedingungen erfü llt sind.

Dieses Problem verm eidet d ie Haftungslösung. Es ist 
wahrschein lich, daß Unternehm er genauer über die Ri
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siken ihrer Anlage und geeignete Verhütungsm aßnah
men Bescheid w issen als der Staat. Droht ihnen die 
volle Haftung für bei S törfällen verursachte Schäden, so 
werden sie Verhütungsm aßnahm en im optim alen Um 
fang vornehm en. Eine m ögliche Lösung wäre auch die 
Kombination von Haftung und M indestsicherheitsstan
dards.

In der bisherigen Analyse wurde davon ausgegan
gen, daß ein Unternehm en bei einer Haftungslösung im 
vollen Umfang für die von ihm verursachten Schäden 
haftet. Liegt die tatsächliche Haftung unter den Schä
den, so bedeutet das, daß die Präventionsm aßnahm en, 
die sich ja an den voraussichtlichen K om pensationszah
lungen orientieren, zu niedrig sein werden. Abbildung 3 
zeigt den W ohlfahrtsverlust, der durch Unterhaftung ent
steht (schraffierte Fläche). In der Praxis spricht einiges 
dafür, daß die Haftung nur im Ausnahm efall genau den 
Schäden entspricht. In d iesem  Zusam m enhang treten 
verschiedene Problem e auf, näm lich die Beschränkt
heit des F irm enverm ögens, die N icht-E inklagbarkeit 
mancher Schäden, Transaktionskosten und Probleme 
des Kausalitätsnachweises.

Beschränktes Firmenvermögen

Es ist sehr le icht möglich, daß die Haftungssum m e 
die Leistungsfähigkeit des Unternehm ens übersteigt. 
Das kann zweierlei Konsequenzen haben: Zum  einen 
werden die G eschädigten nicht genügend kom pensiert, 
zum anderen bedeutet das für die R isikokalkulation des 
Unternehmens, daß die m axim ale Haftungssum m e 
durch das Firm enverm ögen begrenzt ist; selbst bei 
Schäden in M illiardenhöhe wird nur der M axim alscha
den des Konkurses ins Firm enkalkül eingehen. Gerade 
bei sehr hohen m öglichen Schäden bew irkt das natür
lich einen eklatanten Unterschied zw ischen erwarteten 
Schäden und erw arteter Haftung. Dies hat zur Folge, 
daß auch die Präventionsm aßnahm en hinter dem  O pti
mum Z u r ü c k b le ib e n ^ .

Um eine Haftung sicherzustellen, die im Bedarfsfall 
die Firmenmittel übersteigt, ist deshalb eine Versiche
rungspflicht notwendig, Dabei dürfte eine Versicherung 
nur gegen Störfälle, nicht aber gegen die W irkungen 
kontinuierlicher Em issionen m öglich sein®. Denn gegen

sichere Schäden gibt es natürlich nirgendwo eine Versi
cherung. Bei einer Versicherungspflicht entsteht zwar 
das Problem des m oral hazard, d.h. der Anreiz für Unter
nehmen zu Präventionsm aßnahm en nim m t ab, wenn im 
Ernstfall die Versicherung statt ih re rfü rd en  Schaden ge
radesteht. Dafür nimmt aber der Anreiz für das Versiche
rungsunternehm en zu, die Sicherheitsvorkehrungen 
des zu versichernden Unternehm ens genau zu überprü
fen und niedrigere S icherheitsstandards beispielsweise 
mit höheren Präm ien zu bestrafen. Im Vergleich zur Ver
ordnungslösung hat dies den großen Vorteil, daß der 
Staat nun nicht mehr über die Einhaltung seiner Vor
schriften wachen muß, sondern er de legiert die Festset
zung und Überwachung von S icherheitsstandards an 
die Versicherungsunternehm en^

Die Genehm igung einer Anlage müßte also an den 
Abschluß einer Versicherung geknüpft sein. Dabei kann 
sich die Situation ergeben, daß ein Unternehm en keine 
Versicherung findet, die bereit ist, seine Anlagen zu trag
baren Prämien zu versichern. Bei richtiger Kalkulation 
der Versicherer kann das aber nur bedeuten: Die Er
träge aus dem Betrieb der Anlage reichen nicht aus, um 
die voraussichtlich entstehenden Schäden zu decken -  
dann lohnt sich die Anlage also nicht -  bzw. der m ögli
che Schaden ist so hoch, daß er privatw irtschaftlich 
nicht tragbar ist®. Ist nun eine Regierung der Ansicht, die 
Anlage sei zwar privatw irtschaftlich nicht rentabel, aber 
volksw irtschaftlich aus irgendwelchen po litisch-gesell
schaftlichen Erwägungen wünschenswert, kann sie 
trotzdem  eine Genehm igung erteilen. Diese müßte aller
dings ausführlich begründet werden. Dieses Verfahren 
sorgt dam it fürTransparenz: Die Ö ffentlichkeit wird über 
die Risiken inform iert, die ja bei e iner Genehm igung kei
nesfalls verschw inden; sie werden statt von einer Versi
cherung von der A llgem einheit oder von den potentiell 
G eschädigten übernom m en.

Nicht alle Arten von Schäden können eingeklagt w er
den; das gilt z.B. für Schäden an Ö kosystem en im bun
desdeutschen Zivilrecht®. Diese Schäden an öffentli
chen G ütern können durchaus erheblich sein. Nur wenn

 ̂ 1st die H a ftung durch  das pe rsön liche  ode r auch das F irm enve rm ögen  
beschränkt, so kann das d azu  füh ren , daß  se lbs t e in  ris ikoscheues  Ind i
viduum  sich  ris iko freud ig  verhä lt. Zu e ine r aus füh rlichen  B e g ründung  
dafür vgl. H.-W. S i n n :  K inked  u tility  and th e  dem and fo r  hum an  
wealth and liab ility  insurance , in: E u rop ean  E conom ic  R eview  17 (1982), 
S. 149-162.

 ̂ Zu den V o rausse tzungen  fü r d ie  V e rs iche rba rke it von  U m w e ltris iken  
vgl. P -R . W a g n e r :  U m w e ltris iken  und  deren  V e rs icherbarke it. in; 
F . N i c k l i s c h ,  a.a .O .. S. 193 f.

 ̂ Es läßt s ich  fre ilich  darübe r stre iten , ob  das  e in Vorte il ist. D ieses Ver
fah ren  kann näm lich  dann  zu höheren  T ransaktionskosten  führen, 
w enn e in  E m itten t A n gebo te  m ehre re r V e rs iche rungsun te rnehm en  e in 
holt. d ie  je des  fü r s ich  S ich e rhe itss tanda rds  übe rp rü fen  und S chäden  
ka lku lie ren  m üssen.

® Es kann a lle rd ings  auch  se in , daß zw a r d e r e igen tliche  S ch aden  tra g 
bar ist. s ich  abe r tro tzdem  fü r e ine  A ktiv itä t kein Ve rs ichere r zu ve rn ü n fti
gen  P räm ien  finde t, und zw a r dann, w e nn  d io  H a ftung  den  S chaden  
übe rs te ig t bzw. d ie  vom  V e ru rsache r zu trag enden  T ransaktionskosten  
{A nw a ltshono ra re  e tc . ) sehr hoch  sind. E ine so lche  A ktiv itä t ist na tü rlich  
n ich t ren tabe l.

® V g l.V .J . H a r t j e :  O il P o llu tion  C a u scd  by Tanker A cc id cn ts : L iab i- 
lity  V e rsus R egu la tion , in : N a tura l R esources  Jo u rna l 24  (1984), S .46.
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Emittenten auch dafür aufkom m en m üssen, besteht ein 
Anreiz zur Prävention im richtigen Umfang.

Transaktionskosten

Im G egensatz zur idealtypischen Welt (wie bei 
Coase) muß in der Realität häufig m it beträchtlichen 
Transaktionskosten gerechnet werden. Die Existenz 
dieser Kosten hat zweierlei negative Konsequenzen. 
Zum  einen beinhalten Transaktionskosten den Ver
brauch von Ressourcen, die anderweitig nicht mehr e in 
gesetzt werden können. Zum anderen können sie eine 
optim ale A llokation verhindern. Für die Haftungslösung 
bedeutet das konkret:

Die Durchsetzung von Haftungsansprüchen ist mit er
heblichem  Aufwand verbunden. Geht man davon aus, 
daß Kom pensation erst vor Gericht erstritten werden 
muß, so kommt bei einer konsequent durchgeführten 
Haftungsregelung eine schier nicht zu bewältigende 
Prozeßlawine auf die Gerichte zu. Dies wird durch den 
Um stand noch verstärkt, daß sich gerade bei Um w elt
schäden oft eine Unzahl von Schädigern und G eschä
digten gegenüberstehen. Zu den Kosten der Gerichte 
kommen Zusatzkosten der Beteiligten wie Anw altsko
sten und Inform ationskosten.

Diese hohen Kosten werden vor allem  den Effekt ha
ben, viele G eschädigte vom Einklagen Ihrer Ansprüche 
abzuhalten. Sieht man einmal von den Mühen eines 
Prozesses und der Scheu vie ler Bürger davor ab, so 
bleibt immer noch das Prozeßrisiko. G erade wer nur e i
nen geringen Schaden zu beklagen hat, w ird sich hüten, 
viel Zeit und Geld für einen Prozeß m it ungewissem  A us
gang einzusetzen. Auch bei unbedeutenden E inzel
schäden kann aber der G esam tschaden beträchtlich 
sein. So kann es geschehen, daß Em ittenten für große 
Schäden nicht zur Verantwortung gezogen werden, nur 
weil sich die Schäden jeweils auf viele Köpfe verteilen. 
Damit werden aber eindeutig falsche A llokationssignale 
gegeben, denn für Em ittenten besteht dann kein Anreiz, 
diese Schäden zu vermeiden.

Eine m ögliche Lösung dieses Problems besteht in der 
Zulassung von d a ss  actions , w ie sie in den USA üblich 
sind. Die d a ss  action erm öglicht es, beispielsweise alle 
von den Emissionen eines Industriebetriebs G eschädig
ten zusam m enzufassen und vor Gericht durch einen ge
eigneten Vertreter klagen zu lassen. Zur Entlastung der 
G erichte muß der Streitwert pro c lass-M itglied aller
dings 10.000 S betragen, so daß gerade die B agatell
schäden w iederum  davon ausgeschlossen s ind ’'’ und 
viele Verfahren nicht zustande kom m en; aus ökonom i-

V g l R L u m m 0 r I . V. T  h i o m . a .a .O  . S, 189.
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scher S icht wäre es sinnvoll, statt dessen von einem Mi
nimum für den gesam ten Streitwert auszugehen.

Probleme des Kausalitätsnachweises

Die Fälle, in denen sich ein Schaden zweifelsfre i sei
nem Verursacher zuordnen läßt, sind gerade bei der 
Um weltverschm utzung ra r So k a n n  es V o r k o m m e n ,  daß 
ein Störfall nicht entdeckt oder aber sein Verursacher 
nicht dafür verantwortlich gem acht wird. Besonders 
schw ierig wird der Nachweis vor allem  bei kontinuierli
chen Em issionen dadurch, daß unzählige Em ittenten im 
allgem einen unzählige Schadstoffe ausstoßen, die iso
liert oder auch synergetisch auf die Um welt einwirken. 
Der einzige sichere Anknüpfungspunkt sind die Emissio
nen, die sich an der jeweiligen Quelle feststellen lassen.

Schw ieriger festzustellen und ihren Verursachern zu
zuordnen sind schon die Imm issionen, die an versch ie
denen O rten w irksam  werden; genaue Ausbreitungs
rechnungen sind notwendig, um den Zusam m enhang 
zw ischen Em issionen am Ort X und Schadstoffkonzen
trationen am Ort Y herzustellen. Auch ist dam it das 
schw ierigste Problem noch nicht gelöst, näm lich der 
Kausalitätszusam m enhang zw ischen Im m ission und 
Schaden. Fürd ie  m eisten Schäden kom m t eine Vielzahl 
von Ursachen in Betracht: verschiedene Schadstoffe, 
aber auch andere Einflußfaktoren w ie etwa eine natürli
che Disposition. E indeutig ist der Fall noch dort, wo eine 
C hem iefabrik G iftstoffe In ein G ewässer einle itet und 
alle F ische daraufhin sterben; schw ieriger w ird es beim 
W aldsterben und schier un lösbar bei Erkrankungen wie 
Krebs, bei denen unterschiedlichste Faktoren in von der 
W issenschaft noch nicht e indeutig erforschterW eise Z u 

sam m enwirken.

Im allgem einen bestehen Zusam m enhänge zw i
schen Im m issionen und Schäden nur in statistisch fest
stellbarer W eise; so erhöht sich be isp ielsweise in der 
Nähe einer Industrieansiedlung das Risiko, an Krebs zu 
erkranken, um eine bestim m te Prozentzahl.

In solchen Fällen spielt die Form der Haftungsrege
lung eine entscheidende Rolle. Liegt die Beweislast 
beim Kranken, so hat er kaum Aussicht auf den Nach
weis, daß gerade seine Krankheit von einer ganz be
stim m ten Emission verursacht wurde. Liegt die Beweis
last beim Em ittenten, so dürfte der sich schwertun, das 
Gericht zu überzeugen, daß seine Em ission für diese 
Krankheit nicht verantwortlich ist.

Der G esetzgeber segelt hier also zw ischen der Scylla 
der Unterhaftung und der Charybdis der Überhaftung. 
Ein m öglicher Ausweg wäre die Proportionalhaftung; 
d.h. bei einer fünfprozentigen Erhöhung der Erkran
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kungswahrscheinlichkeit durch eine bestim m te Em is
sion hätte der Erkrankte einen Anspruch an den Em it
tenten auf den Ersatz von fünf Prozent des Schadens. 
Dabei sei nicht verkannt, daß eine solche Proportional
haftung durchaus zu praktischen Problem en führen 
kann” .

Die Fondslösung

Eine Möglichkeit, hoheTransaktionskosten zu verm ei
den und um die Problem e des Kausalitätsnachweises 
im einzelnen herum zukom m en, wurde m it der japan i
schen Fondslösung geschaffen. In bestim m ten beson
ders belasteten Gebieten, in denen Um weltkrankheiten 
gehäuft auftreten, wurden bestim m te Krankheitsbilder 
definiert. W er an einem dieser Krankheitsbilder leidet, 
muß seine Krankheit nur anm elden und sich ärztlich un
tersuchen lassen. Entsprechend der Schwere seines 
Leidens erhält er dann eine Kom pensation. Die Kom 
pensationen speisen sich aus einem Fonds, in den die 
ansässigen Unternehm en entsprechend der Höhe ihrer 
Emissionen einzahlen und in den auch noch ein Teil der 
KfZ-Steuer fließt. Den „K ausalitä tsnachw e is“ lie fert a ll
gemein ein signifikanter statistischer Zusam m enhang 
zwischen Luftverschm utzung und G esundheitsschä
den; der Kausalitätsnachweis im Einzelfall ist bei d ie
sem Verfahren nicht nötig, weder was den Zusam m en
hang Luftverschm utzung -  G esundheitsschaden noch 
was den Zusam m enhang Em ission des einzelnen Un
ternehmens -  Luftverschm utzung betrifft’ .̂

Ein großer Nachteil der japanischen Lösung ist aller
dings, daß sie sich nur auf G esundheitsschäden er
streckt und dam it zu e iner starken Unterhaftung führt.

Unterschiede zwischen Fonds- und Steuerlösung

Bei der M ittelverwendung hat die Steuerlösung den 
Nachteil, daß die Steuern im S taatshaushalt verschw in
den und dort beliebig verw endet werden können. Bei 
Haftung erhält dagegen ganz konkret der G eschädigte 
eine Kom pensation für den Schaden, den er erlitten hat. 
Das entspricht wohl eher unseren Vorstellungen von 
„G erechtigkeit“ .

Ein weiterer Vorteil e iner Fondslösung liegt darin, daß 
die in einen Fonds einzuzahlende Sum m e variab ler als 
das Aufkommen bei einer S teuer ist. Die Höhe eines 
Steuersatzes wird im politischen Prozeß festge legt; Ä n
derungen m üssen ebenfa lls den vollen parlam entari
schen Weg durchlaufen, was nicht nur zu Verzögerun
gen führt, sondern auch dazu, daß die Politiker im m er 
aufs neue dem  Versuch der Einflußnahm e von seiten 
der betroffenen Produzenten ausgesetzt sind. Bei e i
nem Fonds kann dagegen die Höhe der E inzahlungen

von vorneherein direkt an die Höhe der Auszahlungen 
gebunden werden, d.h. die Abgabe, die der einzelne 
zahlt, richtet sich nach der Höhe seiner Em ission und 
dem entstandenen G esam tschaden. Sie kann sich also 
ohne großen Aufwand flexibel anpassen.

Bei einer S teuerlösung erfolgen Emission und S teuer
zahlung mehr oder weniger gleichzeitig. Bei einer 
Fondslösung erfolgt die Kom pensation und die entspre
chende Einzahlung in den Fonds erst, wenn der Scha
den eingetreten ist. Da bei m anchen Schäden mit einer 
starken W irkungsverzögerung zu rechnen ist, kann das 
be de u ten , daß verursachende Unternehm en längst aus 
dem M arkt ausgeschieden sind, während andere Unter
nehmen, die zur fraglichen Zeit v ie lle icht noch gar nicht 
existieren, für die Schäden aufkom m en müssen. Das 
kann zu einem intertem poralen Free-rider-Problem füh
ren. Im Vergleich m it der S teuerlösung erscheint dies a l
lerdings nicht besonders problem atisch, denn die unbe
kannten Zukunftsschäden würden auch dort nicht in den 
Steuersatz eingehen, die alten, aus dem M arkt aus
scheidenden Unternehm en mithin auch zu niedrig be la
stet. W as die neuen Unternehm en angeht, so kann man 
wohl im allgem einen dam it rechnen, daß ihre Em issio
nen m indestens genauso viel Schaden anrichten wie 
die ihrer V o rg ä n g e r- es sei denn, die Höhe der Em issio
nen im fraglichen G ebiet sei wesentlich zurückgegan
gen. In d iesem  Fall wäre es sicher nicht gerechtfertigt, 
den neuen Unternehm en die gesam ten Altlasten aufzu
bürden; sinnvoller wäre eine staatliche Übernahm e e i
nes Teils der Kompensation.

Eine Haftungslösung für die Um weltproblem atik ist 
grundsätzlich zu befürworten, allerd ings ist sie m it er
heblichen praktischen Problem en behaftet. Dabei 
spricht vie les für eine mit einer Versicherungspflicht ge
koppelte G efährdungshaftung für Störfälle. Diese wäre 
gegebenenfalls (wenn starke Unterhaftung droht) mit 
gesetzlich vorgeschriebenen M indestsicherheilsstan
dards zu verknüpfen'^. Bei kontinuierlichen Emissionen 
w iegen die Probleme der Transaktionskosten und des 
Kausalitätsnachweises noch schwerer; im Sinne der 
praktischen Durchführbarkeit sollte hier eventuell eine 
Fondslösung erwogen werden. Diese müßte sich aller
dings, um die richtigen A llokationssignale zu setzen, auf 
säm tliche entstehenden Schäden erstrecken.

”  Z um  Für und vor a llem  zum  W ide r e iner P ropo rtion a lha ftung  vgl. M. 
A d a m s ;  Z u r A u fgab e  des H a ftungsrech ts  im  U m w eltschu tz , in; Z e it
sch rift fü r Z iv ilp rozeß. Bd. 99  (1986). S. 158 f.

Zu D e ta ils  de r ja pan ischen  R e ge lung  vgl. R. L u m m e r  t .  V, 
T  h i e m  . a.a .O .. S. 201 ff.

Zu M ög lichke iten  de r K o m bina tion  von H a ftung und M inde sts tan- 
da rds  vgl. S. S h a y  e M ; A  m ode l o f the  op tim a l use o f liab ility  and 
sa fe ty  regu la tion , in; Rand Jo u rna l o f E conom ics . Bd. 15 (1984), 
S. 271-280.
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